
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Beschlüsse - Sitzung des Kreistages am 05.06.2025 
 

25/8/0159 

Nachbesetzung eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes des 

Jugendhilfeausschusses - Freie Werkschule Meißen 

 

Der Kreistag wählt Frau Claudia Salooja-Günz auf Vorschlag der Freien Werkschule Mei-

ßen als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeausschusses. 

 

Beschlussfassung per offener Wahl: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0113-1 

"Alte Post" Umnutzung zur Musikschule des Landkreises Meißen, Standort Ra-

debeul - Erhöhung der Gesamtbaukosten 

 

Der Kreistag beschließt die Deckung der entsprechend der gegenwärtigen Kostenfeststel-

lung von 9.200.000 Euro zu verzeichnenden überplanmäßigen Ausgaben bei der Maß-

nahme „Alte Post“ Umnutzung zur Musikschule des Landkreises Meißen, Standort Rade-

beul, i. H. v. 550.000 Euro entsprechend Anlage 1. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

24/8/0083-1 

Neubau Rettungswache Großenhain - Erhöhung der Gesamtbaukosten 

 

Der Kreistag beschließt die Deckung der entsprechend der gegenwärtigen Kostenfeststel-

lung von 7.700.000 Euro zu verzeichnenden überplanmäßigen Ausgaben bei der Maß-

nahme “Neubau Rettungswache Großenhain “ i. H. v. 730.000 Euro entsprechend 

Anlage 1. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0143-1 

Neuordnung FTZ Glaubitz – Erhöhung der Gesamtkosten 

 

Der Kreistag beschließt die Deckung der entsprechend der gegenwärtigen Kostenfeststel-

lung von 12.800.000,00 Euro zu verzeichnenden überplanmäßigen Ausgaben bei der 

Baumaßnahme „Neuordnung Feuerwehrtechnisches Zentrum Glaubitz“ i. H. v. 121.000 

Euro entsprechend Anlage 1. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 
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25/8/0127 

Breitbandausbau und Digitalisierung im Landkreis Meißen 

Breitbandausbau-Projekt des Landkreises (Vergabe von Netzerrichtungs- und 

Netzbetriebskonzessionen im Los 2 (Teillose 2a, 2b, 2c sowie 2d) zum Schließen 

der Wirtschaftlichkeitslücke im Graue-Flecken-Programm 

 

Der Kreistag beschließt, den Beschluss vom 26.02.2024 mit der Drucksachen-Nr. 

24/7/0850 in Gestalt des Beschlusses vom 12.09.2024 mit der Drucksachen-Nr. 

24/8/0049 wie folgt zu ändern und zu ergänzen: 

 

1. Der Kreistag beschließt, die auf der Bundesplattform des Projektträgers des Bundes 

und der Deutschen Vergabeplattform (Website https://www.dtvp.de) mit Bekanntma-

chung Referenz-Nr. 2023-05-Landkreis Meißen veröffentlichte Vergabe von Netzerrich-

tungs- und Netzbetriebskonzessionen für ein zu errichtendes Next Generation Access-

Netz (NGA-Netz) im Rahmen des Wirtschaftlichkeitslückenmodells wie folgt vorzuneh-

men. 

 

1.1 Der Kreistag beauftragt den Landrat, den Zuschlag für das Teillos 2a an das Un-

ternehmen 

 

GlasfaserPlus GmbH 

in Höhe von 9.500.000,00 Euro netto 

zu erteilen. 

 

1.2. Der Kreistag beauftragt den Landrat, den Zuschlag für das Teillos 2b an das Un-

ternehmen 

 

GlasfaserPlus GmbH 

in Höhe von 10.113.903,00 Euro netto 

zu erteilen. 

 

1.3. Der Kreistag beauftragt den Landrat, den Zuschlag für das Teillos 2c an das Un-

ternehmen 

 

GlasfaserPlus GmbH 

in Höhe von 10.862.550,39 Euro netto 

 

zu erteilen. 

 

1.4. Der Kreistag beauftragt den Landrat, den Zuschlag für das Teillos 2d an das Un-

ternehmen 

 

SachsenEnergie AG 

in Höhe von 198.341,57 Euro netto 

 

zu erteilen. 

 

2. Der Landrat wird ermächtigt, für die Teillose 2a, 2b, 2c und 2d jeweils den „Ver-

trag über die Kooperation und Zuwendung im Rahmen des Telekommunikations-

Breitbandausbaus im Landkreis Meißen sowie hinsichtlich Planung, Errichtung und 

Betrieb eines NGA-Netzes“ zu unterzeichnen. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 
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25/8/0135 

Breitbandausbau und Digitalisierung im Landkreis Meißen 

Abschluss des Projekts im Rahmen des Modellvorhabens Smarte.Land.Regionen 

Digitalstrategie für den Landkreis Meißen 

 

Der Kreistag nimmt den Bericht zur Umsetzung und zum Abschluss des Sonderprojekts 

des Landkreises im Modellvorhaben Smarte.Land.Regionen sowie die Digitalstrategie zur 

Kenntnis und beschließt auf dieser Grundlage den erfolgreichen Abschluss des Projekts. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0124 

Schülerspezialverkehr 2025 - 2029 

 

Der Kreistag beschließt, den unter Punkt 4 der Begründung (Vergabevorschlag) genann-

ten Bietern den Auftrag zur Ausführung des jeweiligen Loses/Teilloses zu den aus der An-

lage 2 aufgeführten Preisen zu erteilen. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0141-1 

Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis 

Meißen 

Einrichtung und Aufgaben einer "Arbeitsgruppe ÖPNV" 

 

 

1. Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass der Landkreis Meißen bis zum 31.12.2025 

über eine Anschlussregelung zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) über öf-

fentliche Personenverkehrsdienste im Linienverkehr mit Bussen an die Verkehrsge-

sellschaft Meißen mbH (VGM) und die Betrauung der VGM mit der Erbringung von öf-

fentlichen Personenverkehrsdiensten mit Fähren auf dem Gebiet des Landkreises 

Meißen befinden muss und dass der Nahverkehrsplan Oberelbe den hierfür maßgebli-

chen Rahmen festlegt. 

2. Der Kreistag beschließt die Einrichtung einer „Arbeitsgruppe ÖPNV“, welche die Vor-

bereitung der Vergabe der Verkehrsleistungen gemäß Ziffer 1 dieses Beschlusses 

vorbereitet und begleitet. 

2.1 Die Arbeitsgruppe setzt sich aus zwei Mitgliedern der Fraktion Alternative für 

Deutschland, zwei Mitgliedern der CDU-Fraktion und jeweils einem Mitglied der Frak-

tion SPD/GRÜNE/LINKE, der Fraktion Freie Wähler-FDP und der Fraktion BSW – Ver-

nunft und Gerechtigkeit im Kreistag Meißen zusammen. Für jedes Mitglied kann eine 

Vertretung aus der jeweiligen Fraktion benannt werden. 

2.2 Die Arbeitsgruppe wird beauftragt, die Grundlagen, Rahmenbedingungen sowie 

Handlungsoptionen für die Vergabe der künftigen ÖPNV-Leistungen zu erarbeiten. 

2.3 Die Verwaltung wird beauftragt, die Arbeitsgruppe zu unterstützen und hierfür auch 

eine externe fachliche Beratung und Begleitung zu gewährleisten. 

3. Der Technische Ausschuss soll regelmäßig über den Fortgang der Arbeiten sowie die 

Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppe ÖPNV informiert werden. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 
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25/8/0136-1 

Satzung über die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuer-

wehren im Landkreis Meißen 

 

Der Kreistag Meißen beschließt die Satzung über die Aus- und Fortbildung der Angehöri-

gen der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Meißen gemäß Anlage 1. 

 

Beschlussfassung: NICHT beschlossen (die Vorlage wurde mehrheitlich in den Techni-

schen Ausschuss zur weiteren Beratung zurückverwiesen) 

 

 

25/8/0116 

Neufassung der Gebührensatzung für das Kreisarchiv Meißen 

 

Der Kreistag beschließt die Satzung des Landkreises Meißen über die Erhebung von Ge-

bühren für die Benutzung des Kreisarchivs (Archivgebührensatzung) gemäß Anlage 1. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0140 

Satzung des Medienpädagogischen Zentrums 

 

Der Kreistag beschließt die Neufassung der Satzung des Medienpädagogischen Zentrums 

des Landkreises Meißen gemäß Anlage 1. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/00142 

Neufassung der Gebührensatzung des Medienpädagogischen Zentrums 

 

Der Kreistag beschließt die Neufassung der Gebührensatzung des Medienpädagogischen 

Zentrums des Landkreises Meißen gemäß Anlage 1. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0145 

Nutzungs- und Entgeltordnung für Sportanlagen des Landkreises Meißen 

 

Der Kreistag beschließt die Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für Sportanla-

gen des Landkreises Meißen gemäß Anlage 1. Der Landrat wird ermächtigt, die Höhe der 

Reinigungspauschale und des Entgeltes nach Ermittlung der Kosten nach betriebswirt-

schaftlichen Grundsätzen zu Beginn eines jeden 

Schuljahres anzupassen. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 

 

 

25/8/0156 

Nutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume des Landkreises Meißen 

 

Der Kreistag beschließt die Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung für die stun-

den- oder tageweise Überlassung von Schulräumen an Schulen in der Trägerschaft des 

Landkreises Meißen gemäß Anlage 1. Der Landrat wird ermächtigt, die Höhe der Entgelte 

nach Ermittlung der Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu Beginn eines 

jeden Schuljahres anzupassen. 

 

Beschlussfassung: einstimmig beschlossen 
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25/8/0162 

Besetzung der Stelle Amtsleitung Kreissozialamt * 

 

Der Kreistag beschließt die Besetzung der Stelle der Amtsleitung Kreissozialamt zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt. 

 

Beschlussfassung: mehrheitlich beschlossen 

 

 

25/8/0128 

Zahlung einer Arbeitsmarktzulage * 

 

Der Kreistag beschließt, eine Arbeitsmarktzulage an eine Beschäftigte i. H. v. 

1.172,78 Euro brutto/pro Monat (20 % der EG 15 Stufe 2 TVöD-VKA Anlage 1) widerruf-

lich als Festbetrag ab dem 20.03.2025 und längstens bis zur Besetzung der Stelle Amts-

leitung Kreissozialamt zu zahlen. 

 

Beschlussfassung: mehrheitlich beschlossen 

 

 

25/8/0163 

Neubau Förderschule Radebeul - Los 03 Rohbau Nachtrag * 

 

Der Kreistag beschließt die zwischen dem Auftragnehmer Fa. Fuhrmann Bau GmbH 

(Schulstraße 14, 01471 Radeburg) und dem Auftraggeber Landkreis Meißen vereinbarte 

Nachtragssumme in Höhe von 540.000,00 Euro brutto gemäß der Nachtragsvereinbarung 

zwischen den Parteien zum Los 03 Rohbau. 

 

Beschlussfassung: mehrheitlich beschlossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise 

Alle Unterlagen zu den öffentlich gefassten Beschlüssen können im Ratsinformationssys-

tem des Landkreises Meißen unter https://lra-meissen.gremien.info/ unter der jeweiligen 

Sitzung eingesehen werden. 

 

* Bei nichtöffentlichen Personalentscheidungen oder nichtöffentlich gefassten Beschlüs-

sen mit enthaltenen personenbezogenen oder anderweitig schutzwürdigen Daten/Infor-

mationen in der Vorlage werden diese aus Datenschutzgründen grundsätzlich nicht oder 

in veränderter Form bekanntgegeben. 

 

 

 

Kontakt 

Landratsamt Meißen 

Büro Landrat | Geschäftsstelle Kreistag 

Brauhausstraße 21 | 01662 Meißen 

Telefon: 03521 725-7017 

E-Mail: kreistag@kreis-meissen.de 

Internet: www.kreis-meissen.de 

https://lra-meissen.gremien.info/
http://www.kreis-meissen.de/

